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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 4. Juli 2012 (06.07) 
(OR. en) 

  

11854/12 
 
 
 
 

  

UEM 242 
ECOFIN 650 
SOC 613 
COMPET 471 
ENV 577 
EDUC 231 
RECH 301 
ENER 328 

 
I/A-PUNKT-VERMERK 
des Generalsekretariats des Rates 
für den AStV/Rat 
Nr. Komm.dok.: 10572/12 UEM 143 ECOFIN 478 SOC 461 COMPET 357 ENV 443 EDUC 151 

RECH 203 ENER 230 
Betr.: Europäisches Semester: 

– Empfehlungen des Rates an jeden Mitgliedstaat zu den nationalen 
Reformprogrammen für 2012 mit Stellungnahmen des Rates zu den aktualisierten 
Stabilitäts- oder Konvergenzprogrammen 
 
– Empfehlung des Rates zur Umsetzung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik 

der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist 
 
– Erläuterungen zu den Änderungen an den Empfehlungen der Kommission für 

die länderspezifischen Empfehlungen 
 
 
Die Kommission hat dem Rat am 1. Juni 2012 im Rahmen des Europäischen Semesters 
27 Empfehlungen für eine Empfehlung des Rates vorgelegt, in denen wirtschafts- und 
beschäftigungspolitische Empfehlungen mit Stellungnahmen des Rates zu den Stabilitäts- und 
Konvergenzprogrammen aufgrund von Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) kombiniert werden; ferner hat die 
Kommission eine auf die Artikel 136 und 121 AEUV gestützte Empfehlung zur Umsetzung der 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, vorgelegt. 
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Diese Texte wurden vom Rat auf seinen Tagungen vom 21. Juni 2012 (Beschäftigung, Sozial-

politik, Gesundheit und Verbraucherschutz), vom 22. Juni 2012 (Wirtschaft und Finanzen) sowie 

vom 26. Juni 2012 (Allgemeine Angelegenheiten) geprüft und abschließend überarbeitet und vom 

Europäischen Rat am 28./29. Juni 2012 gebilligt. 

 

Gemäß Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4 AEUV könnte der Ausschuss der Ständigen 

Vertreter daher dem Rat empfehlen, dass er die vorgenannten Rechtsakte in den von den Rechts- 

und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassungen des erläuternden Vermerks (Dok. 11941/12 

UEM 245 ECOFIN 656 SOC 619 COMPET 476 ENV 583 EDUC 233 RECH 306 ENER 333) und 

der Empfehlungen (in der Anlage zu Dokument 11296/3/12 REV 3 UEM 230 ECOFIN 604 

SOC 580 COMPET 448 ENV 545 EDUC 221 RECH 284 ENER 314 aufgeführte Dokumente) auf 

einer seiner nächsten Tagungen als A-Punkt annimmt. 

 

 

_________________ 




